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Palliative Care muss in Schweizer Behindertenwohnheimen zum Thema werden

Noch kaum ein Ort zum Sterben
Wie gut sind die Wohnheime für
Menschen mit Behinderung auf die
palliative Versorgung für ältere
Bewohner vorbereitet? Die
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik in Zürich (HfH) präsentiert
erste Ergebnisse einer Studie.

Menschen mit einer geistigen Behinderung haben eine deutlich

geringere Lebenserwartung als Menschen ohne
Beeinträchtigung. Doch deren Sterbealter verschiebt sich dank den

Entwicklungen in der Medizin und durch eine verstärkte
Gesundheitsprävention nach oben. In den kommenden fünf
Jahren werden in der Schweiz etwa 2500 Menschen in den

Behindertenwohnheimen älter als 60 Jahre sein. Können sie

ihren Lebensabend im Wohnheim verbringen? Steht ihnen
dort auch eine palliative Versorgung zur Verfügung, sodass

sie in der gewohnten Umgebung sterben können?
Die Abteilung Forschung und Entwicklung der Interkantonalen

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich untersucht
seit 2012 das palliative Pflegeangebot in Schweizer
Wohnheimen der Behindertenilfe:

In welchen Wohnheimen können Erwachsene mit einer

geistigen Behinderung bis ans Lebensende wohnen?
Wie sind die Wohnheime auf das Sterben vorbereitet
bezüglich Ausführlichkeit und Implementation der Leitlinien

zu Palliative Care und Entscheidungen am Lebensende?

Welche Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung
haben Erwachsene mit einer intellektuellen Beeinträchtigung

an ihrem Lebensende in den Wohnheimen?

Wohnheime sind nur selten vorbereitet
Nun liegen erste Ergebnisse der Untersuchung vor. Knapp
zusammengefasst heisst das Ergebnis: Palliative Care ist in
vielen Heimen für Erwachsene mit Behinderung kein oder

kaum ein Thema. Ausgebildetes Personal und entsprechende
Instrumente fehlen. Auf die Herausforderungen, die der

demografische Wandel mit sich bringt, sind nur wenige Wohnheime

vorbereitet. Derzeit kann nur ein

Drittel aller Bewohnerinnen und Bewohner

in Heimen für Menschen mit einer geistigen

Behinderung auch dann im Heim bleiben,

wenn sie stark pflegebedürftig sind. Die
anderen zwei Drittel werden bei hohem
Pflegebedarf in Alters- und Pflegeheime verlegt.
Schon bei Erreichen des Pensionierungsalters

müssen gut 40 Prozent der
Heimbewohnerinnen und -bewohner ihr angestammtes Daheim
verlassen. In konkreten Zahlen: In den nächsten zehn Jahren

werden in den Schweizer Heimen gut 3000 Menschen pen¬

sioniert. Nach heutiger Usanz müssten also 1200 von ihnen
ins Alters- oder Pflegeheim umziehen oder eine andere

Wohnmöglichkeit suchen.

Mitbestimmung ausbauen

Wenn man ermöglichen möchte, dass Menschen mit einer
geistigen Behinderung auswählen können, wo sie ihren
Lebensabend verbringen, müssen sich die Wohnheime intensiv

mit Palliative Care auseinandersetzen. Kaum 10 Prozent
aller Wohnheime und gerade 30 Prozent der Wohnheime mit
älteren Bewohnerinnen und Bewohnern - so die Studie der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik - verfügen
über verbindliche Leitlinien zu Palliative Care oder Entscheidungen

am Lebensende. Nur knappe 6 Prozent verfügen auch
über Instrumente zur Erfassung der Entscheidungsfähigkeit.
In der Praxis heisst das: Ältere Menschen mit einer geistigen
Behinderung, die im Heim leben, werden kaum in den Pro-

zess mit einbezogen bei Entscheidungen über die Behandlung

in der letzten Zeit ihres Lebens. Sie werden fremdbestimmt.

Wo es aber Leitlinien zu Palliative Care gibt, stellt
die Untersuchung weiter fest, können Personen mit einer
Behinderung mehr selbst- und mitbestimmen. Die Autoren
der Studie schlagen darum vor:

Leitlinien zu erarbeiten oder bestehende Leitlinien zu
übernehmen.

Weiterbildungen durchzuführen.
Instrumente zur Erfassung der Entscheidungsfähigkeit zu
entwickeln und zur Verfügung zu stellen.

Patientenverfügungen/Willenserklärungen gemeinsam
mit der Person und der gesetzlichen Vertretung frühzeitig
zu erstellen.
Immer wieder Möglichkeiten zur Mitbestimmung zu
eröffnen.

Für Studienleiterin Monika Wicki ist wichtig, dass man ein

vielfältiges Angebot an Palliative-Care-Heimen hat, damit
auch Menschen mit einer geistigen Behinderung die
Auswahl haben: «Es gilt aber zu beachten, dass diese in die
Gemeinschaft integriert und von den anderen Bewohnerinnen
und Bewohnern respektiert werden.» Ein Anliegen ist ihr

auch, dass nicht nur einzelne
Heimmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, sondern alle

in die Palliative Care eingebunden werden:
«Palliative Care ist ein umfassendes
Konzept, das nicht nur auf die Betreuung der

kranken Person ausgerichtet ist, sondern
auch auf deren Umfeld, auf die Betreuenden,

die Angehörigen und die anderen
Bewohnerinnen und Bewohner. Darum soll

das gesamte Personal eines Wohnheims geschult werden,
auch das Küchenpersonal, die Therapeuten und Personen

aus der Administration.» (ut) •

Wo es Leitlinien gibt,
können Personen mit

einer Behinderung
mehr selbst- und
mitbestimmen.
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